
 
 

Gemeng Noumer 

Mitteilung betreffend die komplementären Gemeindewahlen 

vom 8. Oktober 2023 

Nach der Verkündung der von Amts wegen Gewählten am 12. April dieses Jahres hat ein Kandidat auf sein Mandat 
verzichtet und die Mitglieder des Bürgermeister- und Schöffenkollegiums, sowie des Gemeinderats wurden vereidigt. 
Aufgrund von drei unbesetzten Posten ist unser Gemeinderat laut Gesetz unvollständig. Deshalb werden am 8. Oktober 
2023 komplementäre Kommunalwahlen zur Besetzung dieser Posten abgehalten. Sie finden parallel und unabhängig 
von den Parlamentswahlen statt, die am selben Tag abgehalten werden. 

Einreichung der Kandidaturen 

Jede Person, die daran interessiert ist, ein Gemeinderatsmandat zu übernehmen, und die die Bedingungen hinsichtlich 
des Alters, des Wohnsitzes und des Besitzes der bürgerlichen Rechte erfüllt, so wie sie vom Wahlgesetz vorgeschrieben 
sind, kann ihre Kandidatur beim Präsidenten des Hauptwahlbüros mittels eines vor Ort zur Verfügung gestellten 
Formulars an folgenden Orten und zu folgenden Daten abgeben: 

Ort :  Sitzungssaal im Erdgeschoss der Gemeindeverwaltung, 31, rue Principale in Nommern 

Daten :   Mittwoch, 26. Juli 2023 von 15.00 bis 18.00 Uhr und Mittwoch 9. August 2023 von 15.00 bis 18.00 Uhr 
 
Die Erklärung muss dem Vorsitzenden des Hauptwahlbüros von dem Kandidaten oder der Kandidatin persönlich oder 
von einem Bevollmächtigten mit einer notariell beglaubigten Vollmacht überreicht werden. 

Eintragung in die Wählerlisten  

Personen mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen, 
sobald sie die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für das Wahlrecht erfüllen.  

Personen mit nicht-luxemburgischer Staatsangehörigkeit können bis zum 14. August 2023 um 17 Uhr (gesetzlich 
festgelegter Zeitpunkt für den vorläufigen Abschluss der Wählerverzeichnisse) beantragen, in die Wählerlisten für die 
komplementären Gemeindewahlen eingetragen zu werden. 

Briefwahl 

Wählerinnen und Wähler, die bei den Kommunalwahlen von ihrem Recht auf Briefwahl Gebrauch machen wollen, 
können ihren entsprechenden Antrag frühestens ab dem 17. Juli 2023 stellen. 

Wenn die Wahlunterlagen, die den Stimmzettel enthalten, an eine Adresse im Ausland gesendet werden sollen, ist der 
29. August 2023 der letzte Termin für die Einreichung des Antrags. Die Wahlunterlagen werden spätestens am 8. 
September 2023 an Adressen im Ausland versandt. 

Wenn die Wahlunterlagen, die den Stimmzettel enthalten, an eine Adresse in Luxemburg geschickt werden sollen, ist 
die Frist für die Einreichung des Antrags der 13. September 2023. Die Wahlunterlagen werden spätestens am 22. 
September 2023 an Adressen in Luxemburg gesendet. 

Einreichung der Anträge  

Um Ihnen das Verfahren zu erleichtern, können Sie Ihren Antrag auf Eintragung in die Wählerlisten sowie Ihren Antrag 
auf Briefwahl entweder über die Plattform myguichet.lu oder mithilfe des jeweiligen Formulars, das von der 
Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt wird, entweder vor Ort oder durch Herunterladen auf der Internetseite der 
Gemeinde www.nommern.lu, Rubrik "Formulaires à télécharger", einreichen. Das ausgefüllte und mit der 
Originalunterschrift des Antragstellers versehene Formular muss an die Gemeindeverwaltung zurückgeschickt werden 
(aus rechtlichen Gründen ist ein eingescanntes und per E-Mail übermitteltes Formular ungültig). 

Personen, die die Briefwahl für die Parlamentswahlen beantragen, müssen zwingend einen gesonderten Antrag 
für die komplementären Gemeindewahlen stellen, um die entsprechenden Wahlunterlagen zu erhalten. 

Im Rahmen eines Antrags auf Eintragung in die Wählerlisten ist die Vorlage eines gültigen Identitätsnachweises 
obligatorisch. Personen, die nicht Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des 
Schengen-Raums sind, müssen außerdem eine gültige Aufenthaltsgenehmigung oder einen gültigen 
Legitimationsausweis vorlegen. 

Nommern, der 14. Juli 2023 
Das Schöffenkollegium 


